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RLSB

Kapitel 0710 0712 
0713 
0717

0711 0714 0718

Braunschweig 200 110 40 20 55 425

Hannover 180 85 30 40 100 435

Lüneburg 205 230 45 40 85 605

Osnabrück 280 160 45 20 30 535

Stellenaus- 
schreibungen 
gesamt

865 585 160 120 270 2.000

Die Einstellungen erfolgen grundsätzlich im Einstiegsamt im 
Beamtenverhältnis. Liegen die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür nicht vor, sind diese Lehrkräfte als Tarifbeschäftigte 
einzustellen. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist sowohl eine befristete als auch eine 
unbefristete Einstellung in einem Beschäftigtenverhältnis 
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) möglich. 

Die Aufteilung der insgesamt für die Kapitel 0712, 0713 und 
0717 zugewiesenen Einstellungsmöglichkeiten auf die Schul-
formen ist gemäß den Regelungen zur Unterrichtsversorgung 
und dem Bedarf der Schulen vorzunehmen. 

Den RLSB wird für eine bedarfsgerechte Ausschreibung eine 
Flexibilität für die Verteilung der zugewiesenen Einstellungs-
möglichkeiten für das Lehramt für Sonderpädagogik in den 
Kapiteln 0710/0712/0713/0714/0717/0718 eingeräumt. In 
vorab zu genehmigenden Einzelfällen können aus den Ein-
stellungsmöglichkeiten der Kapitel 0714 oder 0718 Einstel-
lungsmöglichkeiten für das Lehramt für Sonderpädagogik 
genutzt werden. 

1.2	Versetzungen zwischen den RLSB und innerhalb eines 
RLSB, auch aufgrund von Maßnahmen nach dem Bezugser-
lass zu e, können im gegenseitigen Austausch vorgenommen 
werden. Bei unterdurchschnittlich versorgten Bereichen und 
bei Schulformen mit einem Mangel an Bewerbungen ist zwi-
schen den dienstlichen Interessen und den Interessen der 
betroffenen Lehrkraft abzuwägen. Die Vorausschätzung frei 
werdender Stellen geht davon aus, dass alle fristgerecht bis 
zum 31.01.2026 vorgelegten Anträge auf Beurlaubung oder 
Reduzierung der Stundenzahl genehmigt werden. Wird ein 
solcher Antrag aus dienstlichen Gründen abgelehnt oder aus 
dienstlichen Gründen eine Erhöhung der Stundenzahl vorge-
nommen oder eine vorzeitige Rückkehr aus der Beurlaubung 
genehmigt, ist im entsprechenden Umfang eine zugewiesene 
Einstellungsmöglichkeit zu sperren. 

1.3	Für eine unbefristete Übernahme von Vertretungslehr-
kräften in den Schuldienst sind keine Stellen bereitzustel-
len. 

Amtlicher Teil

Einstellung von Lehrkräften im  
Einstiegsamt an den öffentlichen  
allgemeinbildenden Schulen zum 
1. Schulhalbjahr 2026/2027 –  
Einstellungstermin 10.08.2026
RdErl. d. MK  v. 16.03.2026 – 34 - 84002 – VORIS 22410 –

Bezug:	 a)	 RdErl. v. 01.01.2025 (SVBl. S. 13, 75) – Klassenbildung 
und Lehrkräftestundenzuweisung an den allgemeinbil-
denden Schulen – VORIS 22410 –

	 b)	 RdErl. v. 01.01.2025 (SVBl. S. 17) – Auswahlverfahren – 
VORIS 22410 –

	 c)	 RdErl.  v. 20.12.2019 (SVBl. 2020 S. 65, 121), geändert 
durch RdErl. v. 01.12.2025 (SVBl. S. 718) – Vertretungs-
lehrkräfte – VORIS 22410 –

	 d)	RdErl. v. 04.12.2019 (SVBl. 2020 S. 4, 67), zuletzt geän-
dert durch RdErl. v. 01.12.2025 (SVBl. S. 718) – Qualifi-
zierungen – VORIS 20411 –

	 e)	 RdErl. v. 07.10.2021 (SVBl. S. 644) – Personalverände-
rungen – VORIS 22410 –

	 f)	 Gem. RdErl. d. MK u. d. MS v. 22.01.2018 (Nds. MBl.  
S. 66, SVBl. S. 113), zuletzt geändert durch Gem. RdErl. 
vom 14.10.2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 467, SVBl S. 655) – 
Dienstrechtliche Befugnisse – VORIS 20400 –

	 g)	 RdErl. v. 30.06.2023 (SVBl. S. 417) – Freiwillige Erhö-
hung der Teilzeitbeschäftigung – VORIS 22410 –

	 h)	 RdErl. d. MF v. 05.07.2023 (Nds. MBl. S. 575) – VORIS 
20442 –

	 i)	 Bek. d. MF v. 11.02.2016 (Nds. MBl. S. 682); geändert 
durch Bek. v. 14.11.2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 564)

	 j)	 Bek. d. MF v. 23.06.2017 (Nds. MBl. S. 882)

1.	� Einstellungen im Einstiegsamt und Übernahmen 
auf Stellen 

Für die Neueinstellung von Lehrkräften im Einstiegsamt zum 
Einstellungstermin 10.08.2026 wird den RLSB der nachfol-
gend aufgeführte Stellenumfang von 2.000 Einstellungser-
mächtigungen zugewiesen.

1.1 Verteilung der Einstellungsmöglichkeiten:
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1.4	Die Übernahme von Lehrkräften im Lehrkräfteaustausch-
verfahren zwischen den Ländern wird durch gesonderten Er-
lass geregelt. Ein ggf. erforderlicher Stellenausgleich ist in 
der Zuweisung von Stellen gemäß Nr. 1.1 berücksichtigt.  

1.5	 Nach vorläufigem Abschluss des vorangegangenen Ein-
stellungsverfahrens zum 01.02.2026 durch das MK dürfen 
nachträglich frei gewordene Stellen, z. B. durch das Nichtbe-
stehen der Prüfung oder die Rücknahme einer bereits erfolg-
ten Stellenannahme, nicht wiederverwendet werden.

Bei Bedarf können nachträglich Stellen aus der Stellenreser-
ve des MK oder ggf. aus Stellenresten beantragt werden, die 
aus folgenden Gründen frei geworden sind:

•	� nach vorläufigem Abschluss des vorangegangenen Ein-
stellungsverfahrens Einstellung zum 01.02.2026 durch 
das Nichtbestehen der Prüfung oder die Rücknahme ei-
ner bereits erfolgten Stellenannahme oder

•	� Entlassung oder Kündigung von eingestellten Lehrkräf-
ten innerhalb eines halben Jahres nach der Einstellung 
im vorangegangenen Einstellungsverfahren.

Die Anträge auf nachträgliche Stellen für frei gewordene 
Stellen sind MK, Referat 34, zunächst gesammelt bis zum 
13.05.2026 und dann fortlaufend zu melden.

1.6	Vertretungslehrkräfte können als befristete Tarifbe-
schäftigte im Rahmen der Mittel, die den RLSB zur Verfügung 
gestellt sind, eingestellt werden. Auf den Bezugserlass zu c 
wird hingewiesen. 

1.7	 Fachspezifische Bedarfe oder Bedarfe hinsichtlich son-
derpädagogischer Fachrichtungen sollen grundsätzlich 
durch Neueinstellung, Versetzung, Abordnung oder schulin-
terne Anpassung des Lehrkräfteeinsatzes abgedeckt wer-
den. 

In Ausnahmefällen können befristete Personalmaßnahmen 
ohne Sachgrund für lehrendes Personal nach dem Teilzeit- 
und Befristungsgesetz (TzBfG) aus dem Schulbudget der 
jeweiligen Schule erfolgen. Sollten Schulen nicht über aus-
reichend eigene Mittel verfügen, können entsprechende 
Personalmaßnahmen im Rahmen der Mittel, die den RLSB 
zur Verfügung gestellt wurden, veranlasst werden. Befris-
tete Arbeitsverträge in Ausführung dieser Einstellungser-
mächtigungen sind gemäß § 30 Abs. 3 TV-L mindestens für 
einen Zeitraum von sechs Monaten abzuschließen. Über 
die Verwendung dieser Einstellungsermächtigungen ist ent-
sprechend zu berichten. Ist aus personalwirtschaftlichen 
Gründen eine Verlängerung eines Vertrags ohne Sachgrund 
notwendig, dann ist dies so rechtzeitig vor Ablauf der verein-
barten Vertragsdauer zur weiteren Genehmigung vorzulegen, 
dass die rechtlichen Bedingungen für eine Vertragsverlänge-
rung gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG eingehalten werden können.

1.8	Gemäß Bezugserlass zu g (Freiwillige Erhöhung der Teil-
zeitbeschäftigung) werden Mittel längstens bis zum Ende 
des Schulhalbjahres (31.01.2027) zur Verfügung gestellt. Der 
Umfang dieser Mittel wird gesondert mitgeteilt.

1.9	Zusätzlich werden den RLSB bis zu sieben Einstellungs-
ermächtigungen für weitere Personalmaßnahmen zur Verfü-
gung gestellt.

1.10	 Außerdem kann in Höhe der zugewiesenen Mittel Mehr-
arbeit gegen Mehrarbeitsvergütung bei vollzeitbeschäftig-
ten Lehrkräften veranlasst werden. Die Beschäftigung von 
im Ruhestand befindlichen oder verrenteten Lehrkräften ist 
in Höhe der zugewiesenen Mittel ebenfalls möglich.

1.11	 Die Buchungen der einzelnen o. g. Maßnahmen (1.5- 
1.10) sind bei den zutreffenden Titeln entsprechend der Haus-

haltssystematik durchzuführen und die veranlassten Perso-
nalmaßnahmen sind im Lehrkräfteverzeichnis der jeweiligen 
Schule zu erfassen.

2.	� Regelungen zur bedarfsgerechten Verteilung von 
Einstellungen 

2.1	 Für die bedarfsgerechte Verteilung von Lehrkräftestel-
len ist der Bezugswert für die Personalplanung (BPP) im Pla-
nungsinstrument izn-Stabil-Prognose maßgeblich.

Der BPP ergibt sich aus dem Quotienten von Lehrkräfte- 
Ist-Stunden und Lehrkräfte-Soll-Stunden in Prozent.

Für die bedarfsgerechte Versorgung zum 1. Schulhalbjahr 
2026/2027 ist u. a. Folgendes zu berücksichtigen:

•	� die bedarfsgerechte Wiederbesetzung von freiwerden-
den Stellen,

•	� die beginnende Umsetzung des Ganztagsförderungsge-
setzes an den Grundschulen,

•	� die Übergänge zwischen den verschiedenen Schulfor-
men,

•	� die Besetzung von Stellen für alle Lehrämter in den Be-
darfsfächern oder sonderpädagogischen Fachrichtun-
gen,

•	� die weiterhin nicht ausreichende Anzahl an Bewerbungen 
von Lehrkräften mit einer Lehrbefähigung für Haupt- und 
Realschulen und für Sonderpädagogik.

Die entsprechend den Einstellungsmöglichkeiten gemäß  
Nr. 1.1 neu einzustellenden Lehrkräfte dienen auch dem über-
regionalen Ausgleich der Versorgung mit Lehrkräften zwi-
schen den Schulen. Vor Ausschreibung eines Dienstpostens 
oder Arbeitsplatzes ist zu prüfen, ob der spezifische Fach- 
oder sonderpädagogische Fachrichtungsbedarf der Schule 
durch Versetzung geeigneter Lehrkräfte gedeckt werden 
kann. Maßstab zum Ausgleich zwischen den Schulen ist der 
mit den zugewiesenen Stellen erreichbare Durchschnitt der 
Versorgung in den einzelnen Schulformen. Hierzu können u. 
a. auch Versetzungen und Abordnungen oder Teilabordnun-
gen vorgenommen werden.

Ziel ist es, eine landesweit ausgewogene bedarfsgerechte 
Versorgung mit Lehrkräften an den öffentlichen allgemein-
bildenden Schulen zu erreichen. Grundsätzlich soll eine 
Versorgung der Grundschulen mit mindestens 100 Prozent 
erreicht werden, um die Verlässlichkeit zu gewährleisten, 
insbesondere sind dabei Grundschulen ohne ständige Ver-
tretung in den Fokus zu nehmen.

Zur Deckung der Bedarfe an sonderpädagogischer Unterstüt-
zung können Lehrkräfte mit dem Lehramt für Sonderpädago-
gik auch an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen außer 
Förderschulen eingestellt werden. Zu berücksichtigen sind 
dabei in der Regel die sonderpädagogischen Förderschwer-
punkte Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Ent-
wicklung. Der sonderpädagogische Förderschwerpunkt geis-
tige Entwicklung kann im Bedarfsfall einbezogen werden.

•	� An Grundschulen oder am Grundschulzweig einer orga-
nisatorisch zusammengefassten Schule sowie im Primar- 
bereich an der IGS Roderbruch ist eine Einstellung mög-
lich, wenn bereits seit drei Jahren vor dem Einstellungs-
termin mindestens acht Soll-Klassen vorhanden waren 
und perspektivisch nicht mit einem Absinken der Klas-
senzahl zu rechnen ist.

•	� An weiterführenden Schulen ist eine Einstellung mög-
lich, wenn diese bereits in den drei Jahren vor dem Ein-
stellungstermin einen entsprechenden anerkannten Zu-

Amtlicher Teil
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satzbedarf (Schlüssel 410 – 412, 419) von mindestens 30 
Stunden hatten und perspektivisch nicht mit einem Ab-
sinken des Volumens zu rechnen ist.

Aufgrund der steigenden sonderpädagogischen Unterstüt-
zungsbedarfe und der derzeit begrenzten Anzahl der Lehr-
kräfte mit dem Lehramt für Sonderpädagogik sollen die 
Lehrkräfte mit dem Lehramt für Sonderpädagogik vorrangig 
und überwiegend zur sonderpädagogischen Unterstützung 
eingesetzt werden; dabei kann ggf. der Einsatz im Rahmen 
einer Teilabordnung an mehrere Schulen erforderlich sein. 
Die Bewährung in der Probezeit darf dadurch nicht gefähr-
det werden. Auf die besondere Steuerungsverantwortung 
der RLSB im Rahmen der sonderpädagogischen Versorgung 
wird hingewiesen.
2.2	 Die Auszubildenden im Vorbereitungsdienst sind mög-
lichst gleichmäßig auf die Schulen zu verteilen. Veränderun-
gen in der Zuweisung von Auszubildenden sind frühzeitig 
in die Planungen einzubeziehen. Hingewiesen wird auf die 
erforderliche Abstimmung mit den Studienseminaren bzgl. 
des quantitativen Rahmens, innerhalb dessen Schulen zur 
Ausbildung herangezogen werden sollen. Bei der Zuweisung 
von Einstellungsmöglichkeiten und bei der Versetzung von 
Stammlehrkräften zum bedarfsgerechten Ausgleich der Ver-
sorgung mit Lehrkräften ist der Unterricht in eigener Verant-
wortung nur zur Hälfte zu berücksichtigen.
2.3	 Die Personalplanung durch die RLSB ist derart zu gestal-
ten, dass der durchschnittliche BPP der Schulen aller Schul-
formen einschließlich der Gymnasien und Gesamtschulen in 
einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt zu Beginn des  
1. Schulhalbjahr 2026/2027 im Zuständigkeitsbereich des je-
weiligen RLSB möglichst ausgewogen ist. Die bedarfsgerech-
te Versorgung mit Lehrkräften an den einzelnen Schulen ist 
mit den nach dem Abschluss des Einstellungsverfahrens vor-
handenen tarifbeschäftigten und verbeamteten Lehrkräften 
möglichst vollständig zu gewährleisten. Es ist Aufgabe der 
Schulen und der RLSB in der gemeinsamen Verantwortung 
für alle Schülerinnen und Schüler, flexibel und kurzfristig 
durch Ausgleich vor Ort auf Veränderungen zu reagieren. Ins-
besondere sind Abordnungen und Versetzungen von Lehr-
kräften von überdurchschnittlich versorgten Schulen vorzu-
nehmen; diese Maßnahmen sind den betroffenen Schulen 
so früh wie möglich mitzuteilen.
Die RLSB entscheiden über Umfang und Art der erforder-
lichen Personalmaßnahmen; dies betrifft insbesondere 
Abordnungen zwischen den Schulformen zur Deckung be-
sonderer spezifischer Fach- oder sonderpädagogischer Fach-
richtungsbedarfe. Sofern die dienstrechtlichen Befugnisse 
für Abordnungen an die Schule übertragen sind, ist es Aufga-
be der abgebenden Schule, in Abstimmung mit der aufneh-
menden Schule mit einer konkreten Personalentscheidung 
die Vorgabe umzusetzen.
Auf die Grundsätze zum Einsatz von Vertretungslehrkräften 
wird verwiesen.
2.4	 Bei Versetzungen von Lehrkräften auf Antrag ist der be-
darfsgerechte Ausgleich der Versorgung zu berücksichtigen. 
Dies gilt insbesondere bei Versetzungen von Förderschul-
lehrkräften an allgemeinbildende Schulen außer Förderschu-
len.
Der Kontinuität des Unterrichts für die Schülerinnen und 
Schüler kommt eine besondere Bedeutung zu. Neu einge-
stellte Lehrkräfte können aus Gründen der Unterrichtskonti-
nuität und der Sicherung einer ausgeglichenen Versorgung 
mit Lehrkräften frühestens drei Jahre nach der Einstellung für 
eine Versetzung freigegeben werden. Ausnahmen sind nur in 

besonderen Einzelfällen möglich, wenn ein schwerwiegen-
der dienstlicher oder persönlicher Versetzungsgrund nach 
der Einstellung entstanden ist.
Lehrkräfte, die Anträge auf Versetzung an Schulen im Entste-
hen stellen, sind freizugeben, sofern sie nicht an Schulen in 
unterdurchschnittlich versorgten Bereichen unterrichten.
Auf die Regelungen des Bezugserlasses zu a „Klassenbil-
dung und Lehrkräfte-stundenzuweisung an den allgemein 
bildenden Schulen“ sowie auf den Erlass „Die Arbeit in der 
Ganztagsschule“ (RdErl. d. MK v. 01.01.2026 - 25-81005 
(SVBl. 1/2026 S. 14) - VORIS 22410) wird hingewiesen. Die 
Erteilung des Pflichtunterrichts oder die Versorgung des 
Grundbedarfs hat an allen Schulformen und Schulen Vorrang 
vor allen anderen unterrichtlichen und außerunterrichtlichen 
Angeboten. Dies gilt nicht nur für die Gestaltung des Lehr-
kräfteeinsatzes zu Beginn des Schulhalbjahres, sondern 
auch für die täglichen Regelungen des Einsatzes der Lehr-
kräfte im Rahmen des Vertretungskonzeptes der Schule. 
Lehrkräfte mit Lehrbefähigungsfächern, in denen eine gerin-
ge fachspezifische Versorgung besteht, sollen vorrangig in 
diesen Fächern und Lehrkräfte mit dem Lehramt für Sonder-
pädagogik sollen vorrangig zur sonderpädagogischen Unter-
stützung eingesetzt werden.

3.	 Bekanntgabe der Einstellungsmöglichkeiten 
3.1	 Die Einstellungsmöglichkeiten gemäß Nr. 1.1 sind unter 
Angabe des erforderlichen Lehramtes für bestimmte Schu-
len, ggf. zusätzlich Schulform oder Schulzweig, als Schul-
stellen oder Bezirksstellen bekannt zu geben. 
An allen Gymnasien und Gesamtschulen sowie den anderen 
öffentlichen allgemeinbildenden Schulformen, die gemäß 
Bezugserlass zu f über die dienstrechtlichen Befugnisse 
verfügen, sind die Einstellungsmöglichkeiten grundsätzlich 
als Schulstellen bekannt zu geben. Für die übrigen Schulen 
und für alle Umwidmungen oder nachträglichen Stellen legt 
das jeweilige RLSB unter Berücksichtigung der Regelungen 
gemäß Nr. 4.6 fest, ob Schulstellen oder Bezirksstellen aus-
zuschreiben sind. 
Insbesondere sind Schulen in der Fläche bei der Verteilung 
der zugewiesenen Einstellungsmöglichkeiten zur Abdeckung 
der fachspezifischen Bedarfe oder der sonderpädagogi-
schen Fachrichtungsbedarfe zu berücksichtigen. 
Es sollen Ausschreibungen an Schulen ohne aktuellen 
konkreten Bedarf an nachgefragten Standorten sowie 
RLSB-übergreifend mit einer Abordnungsauflage für einen 
definierten Zeitraum für die Versorgung in der Fläche vorge-
nommen werden.
Die RLSB nehmen bei einer Ausschreibung als Schulstelle 
eine Beratungs- und Unterstützungsfunktion gegenüber der 
jeweiligen Schule wahr. 
3.2	 In folgenden Fächern und sonderpädagogischen Fach-
richtungen ist mit einem geringen Angebot an Bewerbungen, 
gemessen am landesweiten fachspezifischen Bedarf der 
Schulen, zu rechnen:
•	� Bedarfsfächer bei Ausschreibungen für das Lehramt an 

Grundschulen: 
	 Musik, Kunst, Werken, Sport, Werte und Normen.
•	� Bedarfsfächer bei Ausschreibungen für das Lehramt an 

Haupt- und Realschulen: 
	� Englisch, Französisch, Musik, Werken, Politik, Werte und 

Normen, Chemie, Physik, Technik, Informatik,
	� grundsätzlich gilt ein Einstellungsbedarf in allen Fä-

chern.
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amt an Grundschulen (G) sowie gleichrangig Lehrkräfte mit 
der Lehrbefähigung für das Lehramt an Grund- und Haupt-
schulen (GH) sowie für das Lehramt an Grund-, Haupt- und 
Realschulen (GHR) bewerben.

Für Ausschreibungen für das Lehramt an Haupt- und Real-
schulen (HR) gilt:

An der Schulform Hauptschule können sich Lehrkräfte mit 
der Lehrbefähigung für das Lehramt an Haupt- und Realschu-
len (HR) sowie gleichrangig Lehrkräfte mit der Lehrbefähi-
gung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen (GH) oder 
für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen (GHR) 
bewerben.

An der Schulform Realschule können sich Lehrkräfte mit der 
Lehrbefähigung für das Lehramt an Haupt- und Realschulen 
(HR) sowie gleichrangig Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung 
für das Lehramt an Realschulen (R) und für das Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Realschulen (GHR) bewerben.

An den Schulformen Oberschule und Gesamtschule können 
sich Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung für das Lehramt an 
Haupt- und Realschulen (HR) sowie gleichrangig Lehrkräf-
te mit der Lehrbefähigung für das Lehramt an Realschulen 
(R) und für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
(GHR) oder für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen (GH) 
bewerben.

Für Lehrkräfte, die ein gleichwertiges schulformübergreifen-
des Lehramt im Primar- und Sekundarstufenbereich I in ei-
nem anderen Bundesland durch Bestehen der Staatsprüfung 
erfolgreich absolviert haben, gelten die oben genannten Vor-
aussetzungen für eine Bewerbung entsprechend. 

Auf die Ausschreibungen für das Lehramt für Sonderpäda-
gogik (SOP) an allen Schulformen der allgemeinbildenden 
Schulen können sich Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung für 
das Lehramt für Sonderpädagogik bewerben. 

Alle Lehrkräfte, auch die Lehrkräfte mit einer Lehrbefähi-
gung für ein Lehramt aus einem anderen Land oder mit ei-
nem anderen Hochschulstudium als einem Lehramtsstudi-
um, müssen über die für die Anforderungen der Schul- und 
Unterrichtspraxis erforderlichen Sprachkenntnisse der deut-
schen Sprache in Wort und Schrift auf dem Niveau C 2 des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
verfügen.

Auf Informationen zu den aus dem Gesetz für den Schutz 
vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masern-
schutzgesetz) resultierenden Pflichten wird hingewiesen (s. 
auch https://www.masernschutz.de).

4.2	 Aufgrund der besonderen Bedarfslage werden folgende 
nachrangige Bewerbungs- und Einsatzmöglichkeiten eröff-
net:

Die jeweiligen Bewerbungen mit anderer Lehrbefähigung für 
ein Lehramt werden nachrangig im Auswahlverfahren be-
rücksichtigt, da grundsätzlich ein Einsatz der Lehrkräfte an 
der Schulform vorgesehen ist, für die sie ausgebildet wurden. 
Die jeweiligen Bewerbungen werden im Auswahlverfahren 
nachrangig berücksichtigt, sofern zwei Lehrbefähigungsfä-
cher mit den Fächern gemäß Nds. MasterVO-Lehr der jewei-
ligen Schulform übereinstimmen (Lehramt an Grundschulen 
oder Lehramt an Gymnasien). Für Lehrkräfte, die die Zwei- 
Fächer-Voraussetzung nicht erfüllen, kann eine Einstellung 
in einer Tarifbeschäftigung erfolgen.

Für die Lehrämter an Haupt- und Realschulen oder für Son-
derpädagogik können die jeweiligen Bewerbungen im Aus-
wahlverfahren nachrangig berücksichtigt werden, sofern ein 

•	� Bedarfsfächer bei Ausschreibungen für das Lehramt an 
Gymnasien:

	� Kunst, Musik, Werte und Normen, Mathematik, Chemie, 
Physik, Informatik.

•	� Bedarfsfächer bei Ausschreibungen für das Lehramt für 
Sonderpädagogik:

	 alle sonderpädagogischen Fachrichtungen.

Grundsätzlich ist in den Lehrämtern (ohne Lehramt für Son-
derpädagogik) ein hoher Einstellungsbedarf im Fach isla-
mischer Religionsunterricht zu verzeichnen. Die Ausschrei-
bungsmöglichkeiten für dieses Fach entsprechen dem eines 
Bedarfsfaches.

Bei der Festlegung der Anzahl der Ausschreibungen mit Be-
darfsfächern ist die Anzahl der voraussichtlichen Bewerbun-
gen zu berücksichtigen. 

Die RLSB legen für alle Ausschreibungen unter Beachtung ei-
nes begründeten Vorschlages der Schule fest, mit welchen 
Fächern oder sonderpädagogischen Fachrichtungen und ggf. 
zusätzlichen Anforderungen die Ausschreibungen bekannt 
gegeben werden. Es sind nur Unterrichtsfächer und son-
derpädagogische Fachrichtungen des Masters of Education 
zu verwenden. Auf die Verordnung über Masterabschlüsse 
für Lehrämter in Niedersachsen (Nds. MasterVO-Lehr) vom 
02.12.2015 (Nds. GVBl. S. 350) wird hingewiesen.  

4.	 Bewerbungs- und Auswahlverfahren
4.1	 Grundsätzliches Ziel der Landesregierung ist die Ein-
stellung von Lehrkräften mit abgeschlossener für die betref-
fende Schulform vorgesehener Lehramtsausbildung. 
Eine Bewerbung von Interessentinnen und Interessenten 
ohne eine für die Unterrichtstätigkeit in Niedersachsen 
vorgesehene abgeschlossene Lehramtsausbildung wird 
zugelassen. Für den sogenannten Quereinstieg ist i. d. R. 
mindestens ein Masterabschluss entsprechend den Rege-
lungen gemäß Erlass „Einstellungen von Lehrkräften in den 
Niedersächsischen Schuldienst an öffentlichen allgemein 
bildenden Schulen ohne eine für die Unterrichtstätigkeit in 
Niedersachsen vorgesehene abgeschlossene Lehramtsaus-
bildung“ (RdErl. d. MK v. 23.06.2020 [SVBl. S. 396], der bis 
zu einer Neufassung für weiter anwendbar erklärt wird durch 
Erl. d. MK v. 12.12.2025), mit der Möglichkeit der Zuordnung 
zu mindestens einem Unterrichtsfach für eine Bewerbung 
erforderlich. Eine Einbeziehung der Bewerbungen im sog. 
Quereinstieg in das Auswahlverfahren erfolgt bereits im 
Zeitraum vom 27.04. bis zum 03.05.2026 bei konkreter Be-
werbung auf Stellen in der ersten Auswahlrunde, danach 
automatisiert in der zweiten Auswahlrunde. 
Das Land Niedersachsen stellt aus Gründen der Sicherung 
der Unterrichtsqualität im Rahmen des Einstellungsverfah-
rens an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen keine Lehr-
kräfte ein, deren dauerhafte Nichteignung für eine Tätigkeit 
im Schuldienst bereits festgestellt wurde (s. Bezugserlass 
zu b). Da für die Stellen nicht immer genügend Bewerbe-
rinnen und Bewerber mit abgeschlossener Ausbildung bis 
zum 10.08.2026 zur Verfügung stehen, können sich auch 
Lehrkräfte bewerben und ausgewählt werden, die den Vor-
bereitungsdienst oder den Anpassungslehrgang spätestens 
am 31.10.2026 beenden werden. Die tatsächliche Einstellung 
kann erst nach erfolgreicher Beendigung des Vorbereitungs-
dienstes erfolgen und soll unmittelbar im Anschluss vorge-
nommen werden. 

Auf Ausschreibungen für das Lehramt an Grundschulen (G) 
können sich Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung für das Lehr-
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Lehrer (BesGr. A 13 NBesG) im Beamtenverhältnis auf Probe. 
Im Einzelfall ist zu prüfen, ob jeweils die Voraussetzungen 
des Bezugserlasses zu d zur Feststellung einer Ergänzungs-
qualifikation vorliegen. 

Regelungen für die Probezeit:

In der Regel ist ein Drittel der gesamten Unterrichtsverpflich-
tung im Rahmen der dreijährigen Probezeit an einer der 
Schulformen abzuleisten, für die die Lehrbefähigung erwor-
ben wurde, vorrangig im dritten Jahr der Probezeit. Bei einer 
absehbaren Verkürzung der Probezeit aufgrund von Anrech-
nungszeiten gemäß § 19 Niedersächsisches Beamtengesetz 
(NBG) soll ein Drittel der Unterrichtsverpflichtung in der noch 
verbleibenden Probezeit, mindestens aber sechs Monate, an 
einer Schulform abgeleistet werden, für die die Lehrkraft die 
Lehrbefähigung erworben hat. Dies kann auch im Rahmen 
einer Abordnung von der im Einstellungsverfahren beabsich-
tigten Einsatzschule (Stammschule) erfolgen.

In begründeten Ausnahmefällen kann bei Einstellung von 
Lehrkräften mit der Lehrbefähigung für das Lehramt an 
Grundschulen / Grund- und Hauptschulen / Haupt- und Re-
alschulen / Grund-, Haupt- und Realschulen oder für das 
Lehramt an Realschulen an der Schulform Förderschule die 
jeweilige Probezeit auch in vollem Umfang an dieser Schul-
form absolviert werden, soweit dadurch die Bewährung in 
der Probezeit nicht gefährdet erscheint. 

Die jeweilige Probezeit kann ebenfalls in vollem Umfang 
von Lehrkräften mit der Lehrbefähigung für das Lehramt an 
Gymnasien bei einer Einstellung an Grund-, Haupt-, Real- und 
Oberschulen sowie von Lehrkräften mit der Lehrbefähigung 
für das Lehramt an berufsbildenden Schulen bei der Einstel-
lung an Haupt- oder Realschulen oder Oberschulen bei Aus-
schreibungen für das Lehramt an Haupt- und Realschulen 
absolviert werden.

Lehrkräfte mit dem Lehramt für Sonderpädagogik können 
ihre dreijährige Probezeit an der Schulform ableisten, an der 
sie eingestellt wurden, sofern sie dort überwiegend in der 
sonderpädagogischen Unterstützung tätig sind.

Lehrkräfte, die an einer ihrer Lehrbefähigung nicht entspre-
chenden Schulform eingestellt werden, haben im Rahmen 
der Probezeit die Voraussetzungen für den Erwerb einer 
Ergänzungsqualifikation gemäß Bezugserlass zu d für das 
Lehramt der ausgeschriebenen Stelle zu erbringen. Diese 
Vorgabe bezieht sich nicht auf Lehrkräfte, die sich nachran-
gig auf Ausschreibungen für das Lehramt für Sonderpädago-
gik erfolgreich beworben haben.

Lehrkräfte, die an einer ihrer Lehrbefähigung entsprechen-
den Schulform eingestellt wurden, können im begründeten 
Einzelfall zu Beginn oder im Laufe der Probezeit an eine an-
dere Schulform teilweise oder im vollen Umfang abgeord-
net werden, soweit dadurch die Bewährung in der Probezeit 
nicht gefährdet erscheint. Die Abordnung oder Teilabord-
nung erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen der Behörde, 
der die dienstrechtlichen Befugnisse für die Maßnahme 
übertragen sind. Bei einer (Teil-)Abordnung an eine andere 
Schulform ist zu beachten, dass in der Regel auch in diesen 
Fällen ein Drittel der gesamten Unterrichtsverpflichtung im 
Rahmen der dreijährigen Probezeit an einer der Schulformen 
abzuleisten ist, für die die Lehrbefähigung erworben wurde. 
Bei einer absehbaren Verkürzung der Probezeit aufgrund von 
Anrechnungszeiten gemäß § 19 NBG soll ein Drittel der Un-
terrichtsverpflichtung in der noch verbleibenden Probezeit, 
mindestens aber sechs Monate, an einer Schulform abgeleis-

Lehrbefähigungsfach gemäß Nds. MasterVO-Lehr mit einem 
Fach der jeweiligen Schulform übereinstimmt.

Für eine Einstellungsmöglichkeit für das Lehramt an Grund-
schulen (G) können sich nachrangig Lehrkräfte mit dem 
Lehramt an Gymnasien bewerben, sofern entweder das Fach 
Deutsch oder das Fach Mathematik sowie ein weiteres Fach 
gemäß Nds. MasterVO-Lehr der Schulform vorliegen.

Für eine Einstellungsmöglichkeit für das Lehramt an Haupt- 
und Realschulen (HR) an Hauptschulen können sich nach-
rangig Lehrkräfte mit dem Lehramt an Realschulen, mit dem 
Lehramt an Gymnasien sowie mit dem Lehramt an Grund-
schulen bewerben.

Für eine Einstellungsmöglichkeit für das Lehramt an Haupt- 
und Realschulen (HR) an Realschulen können sich nachran-
gig Lehrkräfte mit dem Lehramt an Grund- und Hauptschu-
len, mit dem Lehramt an Gymnasien sowie mit dem Lehramt 
an Grundschulen bewerben.

Für eine Einstellungsmöglichkeit für das Lehramt an Haupt- 
und Realschulen (HR) an Oberschulen können sich nachran-
gig Lehrkräfte mit dem Lehramt an Gymnasien sowie mit dem 
Lehramt an Grundschulen bewerben.

Die Einstellung von Lehrkräften mit einer Lehrbefähigung für 
das Lehramt an Gymnasien auf Einstellungsmöglichkeiten, 
die für das Lehramt an Grundschulen oder für das Lehramt 
an Haupt- und Realschulen ausgeschrieben sind, erfolgt 
grundsätzlich im Beamtenverhältnis auf Probe entsprechend 
dem überwiegenden Einsatz als Lehrerin / Lehrer (BesGr.  
A 13 NBesG). 

Für Einstellungsmöglichkeiten, die für das Lehramt für Son-
derpädagogik nach der ersten Auswahlrunde ohne sonder-
pädagogische Fachrichtung bekannt gegeben sind, können 
sich nachrangig auch Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung für 
das Lehramt an Grundschulen / Haupt- und Realschulen / 
Grund- und Hauptschulen / Grund-, Haupt- und Realschulen 
/ Realschulen sowie Gymnasien bewerben. Die Einstellung 
erfolgt als Lehrerin / Lehrer (BesGr. A 13 NBesG). Die Einstel-
lung von Lehrkräften mit einer Lehrbefähigung für das Lehr-
amt an Gymnasien kann nur im Tarifbeschäftigtenverhältnis 
erfolgen.

Besonderheit für das Lehramt an berufsbildenden Schulen:

Bewerbungen von Lehrkräften mit der Lehrbefähigung für 
das Lehramt an berufsbildenden Schulen werden grundsätz-
lich gleichrangig zum Lehramt an Gymnasien behandelt, so-
fern die Lehrkräfte über zwei allgemeinbildende Fächer ver-
fügen und sie in diesen Fächern auch ausgebildet wurden. 
D. h. für Einstellungsmöglichkeiten, die an Oberschulen mit 
gymnasialem Angebot, Gymnasien und Gesamtschulen für 
das Lehramt an Gymnasien bekannt gegeben sind, können 
sich Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung für das Lehramt an 
berufsbildenden Schulen bewerben, sofern die o. g. Bedin-
gungen erfüllt werden. 

Die Einstellung dieser Lehrkräfte erfolgt entsprechend dem 
in der Ausschreibung geforderten Lehramt als Studienrätin / 
Studienrat (BesGr. A 13 NBesG). 

Bei einer Bewerbung um Einstellungsmöglichkeiten, die an 
Haupt- oder Realschulen oder Oberschulen mit dem Lehr-
amt an Haupt- und Realschulen ausgeschrieben sind, ist die 
Übereinstimmung mit mindestens einem Unterrichtsfach 
und/oder einer beruflichen Fachrichtung, die die fachlichen 
Voraussetzungen eines Unterrichtsfachs der Schulform bein-
haltet, erforderlich. Hier erfolgt die Einstellung als Lehrerin / 
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tet werden, für die die Lehrkraft die Lehrbefähigung erwor-
ben hat. In begründeten Ausnahmefällen kann die jeweilige 
Probezeit auch in vollem Umfang an einer anderen Schulform 
absolviert werden, soweit dadurch die Bewährung in der Pro-
bezeit nicht gefährdet erscheint.

4.3	 Ausschließlich für befristete Einstellungen von Lehr-
kräften zur Erteilung von Unterricht können sich neben 
Bewerberinnen und Bewerbern mit abgeschlossener Lehr-
amtsausbildung auch Interessentinnen und Interessenten 
mit Qualifikationen bewerben, die die Bedingungen im sog. 
Quereinstieg erfüllen.

4.4	 Lehrkräfte, die für den konfessionellen Religionsunter-
richt eingestellt werden sollen, müssen der jeweiligen Glau-
bensgemeinschaft angehören und benötigen von dieser eine 
Unterrichtserlaubnis. Eine Einstellungszusage erfolgt daher 
unter Vorbehalt der Vorlage dieser Erlaubnis. 

4.5	 Für die Teilnahme am Auswahlverfahren sind unter-
schiedliche Bewerbungsfristen zu beachten. 

Für die Einbeziehung in die erste Auswahlrunde für Schul- 
und Bezirksstellen war eine Bewerbung mit mindestens 
einer regionalen Angabe im Zeitraum vom 12.02. bis zum 
25.02.2026 unverzichtbar. Die Ergänzung der Bewerbung um 
bestimmte Stellenwünsche ist im Zeitraum vom 16.04. bis 
zum 26.04.2026 über das Online-Bewerbungsverfahren er-
forderlich. Für alle Einstellungsmöglichkeiten werden in der 
ersten Auswahlrunde nur die Bewerbungen berücksichtigt, 
die explizit hierfür abgegeben wurden. 

Bewerberinnen und Bewerber, die die Bewerbung nach 
dem 25.02.2026 (online) abgegeben haben und bis zum 
03.05.2026 in das Bewerbungsportal übernommen wur-
den sowie geprüfte Bewerbungen von Personen ohne eine 
für die Unterrichtstätigkeit in Niedersachsen vorgesehene 
abgeschlossene Lehramtsausbildung, sog. Bewerbungen 
im Quereinstieg, können sich ab 27.04. bis zum 03.05.2026 
ebenfalls innerhalb der ersten Auswahlrunde konkret mit 
Stellenwünschen bewerben und werden dann ab 04.05.2026 
in das Auswahlverfahren einbezogen. Alle anderen Bewer-
bungen werden in der zweiten Auswahlrunde ab 02.06.2026 
berücksichtigt.

4.6	 Das Auswahlverfahren wird bei Schulstellen durch die 
Schulen durchgeführt. Auf den Bezugserlass zu b wird hinge-
wiesen. Die RLSB beraten und unterstützen die Schulen bei 
der Durchführung der Auswahlverfahren.

Bei Bezirksstellen führt das jeweilige RLSB unter Einbezie-
hung der jeweiligen Schule das Auswahlverfahren nach den 
Maßgaben des Bezugserlasses zu b durch. 

Das Auswahlverfahren für Schulstellen und Bezirksstellen 
beginnt am 28.04.2026 und für die Stellen, die zunächst 
ohne Bewerbungen geblieben waren, ab 04.05.2026. Die 
Angebote für Schulstellen und Bezirksstellen aus der ers-
ten Auswahlrunde müssen spätestens bis zum 29.05.2026 
(12:00 Uhr) erfolgen. Die schriftliche Annahme des Stellen-
angebots durch die Bewerberin oder den Bewerber ist spä-
testens bis zum 01.06.2026 (12:00 Uhr) möglich. Bei einem 
Stellenangebot nach Abschluss der ersten Auswahlrunde hat 
die ausgewählte Lehrkraft innerhalb eines Tages (24 Stun-
den) eine schriftliche Rückäußerung zu geben. 

Erfolgt auf ein Stellenangebot keine Rückäußerung oder 
eine Ablehnung, wird die Bewerbung der Lehrkraft bei dieser 
Stelle nicht mehr berücksichtigt. Lehrkräfte, die eine Stelle 
schriftlich angenommen haben, können kein weiteres Stel-
lenangebot mehr erhalten.

Bei Umwidmungen oder Bekanntgabe nachträglicher Aus-
schreibungen, insbesondere mit Bedarfsfächern, entschei-
det das jeweilige RLSB gemäß Nr. 5 des Bezugserlasses zu 
f, ob die Einstellungsmöglichkeiten als Schulstellen oder 
als Bezirksstellen bekannt gegeben oder in eine Schulstelle 
oder Bezirksstelle umgewandelt werden und das Auswahl-
verfahren dementsprechend durch die Schule oder das RLSB 
durchgeführt wird.

Wird an einer Schulform, die über die dienstrechtlichen Be-
fugnisse gemäß Bezugserlass zu f verfügt, eine Bezirksstelle 
ausgeschrieben, ist zu gewährleisten, dass die Schule ge-
mäß Nr. 5 des Bezugserlasses zu f die Auswahlentscheidung 
in geeigneter Weise treffen kann.

4.7	 Die Auswahl erfolgt gemäß § 9 BeamtStG nach Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung nach den Vorgaben des 
Bezugserlasses zu b. 

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Menschen wer-
den bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung bevorzugt berücksichtigt, soweit nicht in der Person der 
anderen Bewerberinnen oder Bewerber liegende Gründe von 
größerem rechtlichen Gewicht entgegenstehen (vgl. Nr. 3.5 
der Richtlinien zur gleichberechtigten und selbstbestimm-
ten Teilhabe schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter 
Menschen am Berufsleben im öffentlichen Dienst, Beschl. d. 
LReg v. 04.10.2022, Nds. MBl. S. 1412).

Lehrkräfte, die ihre Ausbildung im August 2026 beenden, 
sind bis zum Vorliegen der Note der Staatsprüfung auf der 
Grundlage der Note des Masterabschlusses oder der Ersten 
Staatsprüfung in das Auswahlverfahren einzubeziehen. Wei-
terhin sind ggf. Ausbildungsnachweise als zusätzliches Kri-
terium für die Auswahlentscheidung heranzuziehen.

Zur Sicherstellung der Personalversorgung der Schulen sind 
grundsätzlich Lehrkräfte, die über eine abgeschlossene 
Lehramtsausbildung verfügen oder diese bis zum 31.10.2026 
beenden, vorrangig zu berücksichtigen. 

Die Rechtmäßigkeit der Auswahlentscheidung ist anhand der 
Stellen-Bewerbungsliste der zentralen Bewerberdatei (EIS) 
zu prüfen. Es können nur Lehrkräfte ein Stellenangebot er-
halten, die auf der Stellen-Bewerbungsliste aufgeführt sind 
und die Anforderungen der Ausschreibung erfüllen. Eine 
abschließende Prüfung der Rechtmäßigkeit der Auswahlent-
scheidung erfolgt durch die RLSB. 

Beamtete und unbefristet tarifbeschäftigte Lehrkräfte im 
Schuldienst anderer Länder dürfen nur ein konkretes Stel-
lenangebot erhalten, wenn eine Freigabeerklärung ihrer 
Schulbehörde zum Einstellungstermin vorliegt. Bei tarifbe-
schäftigten Lehrkräften aus anderen Bundesländern erfolgt 
in Niedersachsen eine Neueinstellung. Bei beamteten Lehr-
kräften erfolgt die Übernahme in den Schuldienst des Lan-
des Niedersachsen durch Versetzung - auf die Bezugserlasse 
h-j wird hingewiesen.

Bewerberinnen und Bewerber, die die Entlassung aus dem 
Beamtenverhältnis bereits bei ihrem Dienstherrn beantragt 
haben oder denen die Entlassungsurkunde bereits ausge-
händigt wurde, benötigen keine Freigabeerklärung, um am 
Bewerbungsverfahren teilnehmen zu können. Diese Bewer-
berinnen und Bewerber, die sich auf Antrag aus dem Beam-
tenverhältnis bei ihrem bisherigen Dienstherrn entlassen 
lassen, können i.d.R. nur in einem Tarifbeschäftigungsver-
hältnis eingestellt werden.

Sofern bei Tarifbeschäftigten ein Auflösungsvertrag vor-
liegt, ist dies als Freigabe zu werten.
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Auf die Unterrichtskontinuität an Auslandsschulen und an 
Schulen in freier Trägerschaft ist zu achten. Werden Lehr-
kräfte dieser Schulen für die Einstellung in den niedersächsi-
schen Schuldienst ausgewählt, klären die RLSB, ob die bis-
herigen Schulen die Lehrkräfte zu dem gewünschten Termin 
abgeben können. Erforderlichenfalls kann ein späterer Ter-
min für die Einstellung in den niedersächsischen Schuldienst 
vereinbart werden.

4.8	 Können für Einstellungsmöglichkeiten bis zum Ende der 
ersten Auswahlrunde keine Lehrkräfte gefunden werden, 
entscheidet das jeweilige RLSB über das weitere Auswahl-
verfahren (Umwidmung) ab 02.06.2026:

•	 Fortsetzung der ursprünglichen Ausschreibung oder

•	� Festsetzung eines neuen Faches / neuer Fächer für die 
Bewerberauswahl unter Beachtung des Bedarfs der 
Schule.

•	� Für Einstellungsmöglichkeiten für das Lehramt für Son-
derpädagogik kann bei der Umwidmung die sonderpä-
dagogische Fachrichtung durch ein Unterrichtsfach er-
setzt werden.

•	� Verlagerung der Stelle an eine andere Schule / Schul-
form.

Bei allen Umwidmungen oder nachträglichen Einstellungs-
möglichkeiten erfolgt eine vollständige Zuordnung der Be-
werberinnen und Bewerber automatisch entsprechend den 
regionalen Angaben in der Bewerbung und entsprechend 
ihren Lehrbefähigungsfächern einschließlich der Bewerbun-
gen im sog. Quereinstieg.

4.9	 Nachträgliche Stellen können als Schulstellen oder Be-
zirksstellen ausgeschrieben werden. 

4.10	 Bei einer Stellenbesetzung durch eine Quereinsteigerin 
oder einen Quereinsteiger soll die Einstellung möglichst zum 
06.08.2026 erfolgen, um diesem Personenkreis die Teilnah-
me an den Einführungstagen zu ermöglichen, die sowohl an 
den betreffenden Schulen als auch an den betreffenden Stu-
dienseminaren zu Beginn des Halbjahres durchgeführt wer-
den. 

4.11	 Das Bewerbungs- und Auswahlverfahren für eine be-
fristet bereitstehende Einstellungsmöglichkeit (Vertretungs-
stellen) erfolgt grundsätzlich nach den gleichen Regeln wie 
für eine unbefristete Einstellung in den Schuldienst. Das gilt 
sowohl für die Einbeziehung der auf der Stellen-Bewerbungs-
liste enthaltenen Bewerberinnen und Bewerber in das Aus-
wahlverfahren als auch für eine sachgerechte Auswahl (s. 
Bezugserlass zu b).

5.	 Schlussbestimmungen
Dieser RdErl. tritt am 16.03.2026 in Kraft und mit Ablauf des 
31.12.2026 außer Kraft. 

„Europa hautnah.“ 

Studienfahrt für Lehrkräfte an Europaschulen in Nie-
dersachsen vom 27.-29.09.2026 nach Brüssel 

Bek. d. MK v. 01.04.2026 – 21-80108/1-3 

Das Niedersächsische Kultusministerium bietet Lehrkräften 
an Europaschulen in Niedersachsen und Schulen, die Euro-
paschule in Niedersachsen werden möchten sowie Studien-

seminarleitungen und Ausbildenden an Studienseminaren, 
die Europastudienseminar in Niedersachsen werden möch-
ten, zur Unterstützung ihrer inhaltlichen Arbeit die Möglich-
keit, an einer 2½-tägigen Studienfahrt nach Brüssel teilzu-
nehmen.

Die Studienfahrt findet in der Zeit von Sonntag, 27.09.2026, 
bis Dienstag, 29.09.2026, statt. Teilnehmen können bis zu 
36 Personen aus den o. a. Schulen bzw. Studienseminaren. 
Die Studienfahrt verfolgt das Ziel, den Teilnehmenden einen 
authentischen und vertieften Einblick in die Arbeits- und 
Denkweise der europäischen Institutionen zu vermitteln. Da-
mit können neue Impulse für eine Befassung mit dem Thema 
Europa gegeben werden. 

Im Programm sind u.a. vorgesehen der Besuch des Euro-
päischen Parlaments, der Besuch der Niedersächsischen 
Landesvertretung bei der Europäischen Union in Brüssel, 
Gespräche mit niedersächsischen Europaabgeordneten, ein 
Rundgang durch das Europaviertel in Brüssel sowie eine Be-
sichtigung des Hauses der Europäischen Geschichte. Inhalt-
lich im Mittelpunkt steht das Thema „Europa hautnah.“ 

Die Reise- und Aufenthaltskosten werden überwiegend aus 
Fortbildungsmitteln des NLQ getragen. Von den Teilnehmen-
den ist ein Eigenbetrag in Höhe von 140,- Euro zu leisten. Die 
Teilnehmenden erhalten im Anschluss an die Fahrt eine ent-
sprechende Rechnung vom NLQ. 

Interessierte melden sich bitte bis zum 22.05.2026 unter fol-
gendem Link über das Niedersächsische LernCenter (NLC) für 
die Veranstaltung „Europa hautnah. Studienfahrt nach Brüs-
sel“ (Veranstaltungsnr. 26.38.06) an: 

https://nlc.info/app/edb/event/50587

Bei Rückfragen zum NLC wenden Sie sich bitte an Herrn Jan 
Marek Sievers (NLQ): JanMarek.Sievers@nlq.niedersachsen.
de.

 Sollten mehr Bewerbungen eingehen als Plätze zur Verfü-
gung stehen, entscheidet das Niedersächsische Kultusmi-
nisterium über die Teilnahme nach folgenden Kriterien in 
entsprechender Rangfolge: Anmeldung, Zugehörigkeit zur 
Zielgruppe (dabei vorrangig berücksichtigt werden Personen 
von neu hinzugekommenen bzw. potenziellen Europaschu-
len und Europastudienseminaren in Niedersachsen sowie 
Lehrkräfte von Schulen, die an der Studienfahrt nach Brüs-
sel in den Vorjahren nicht teilgenommen haben), eine Person 
pro Schule/Studienseminar, vorliegende Schwerbehinde-
rung, Herstellung der Gleichstellung, Losverfahren. 

Besonderer Hinweis: Pro Schule bzw. Studienseminar kann 
max. eine Person teilnehmen. 

Interessierte, die eine Bestätigung über ihre Teilnahme er-
halten, werden gesondert darum gebeten, folgende Daten 
per E-Mail an das NLQ zu senden: 

Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, private 
Post- und E-Mail-Adresse, Personalausweis- oder Reise-
pass-Nummer (unter Angabe PA oder RP), Mobilnummer so-
wie ggf. besondere Wünsche (z. B. vegetarisches Essen). 

Zur Wahrung der Fristen beantragen ausgewählte Teilneh-
mende bitte rechtzeitig auf dem Dienstweg beim jeweils 
zuständigen Regionalen Landesamt für Schule und Bildung 
(RLSB) Sonderurlaub gemäß § 2 Nr. 1 Nds. SUrlVO. Unfallfür-
sorge wird gemäß § 34 Abs. 5 NBeamtVG gewährt. 

Bei weiteren Rückfragen zur Studienfahrt wenden Sie sich 
bitte an Frau Gertje Ley (MK): gertje.ley@mk.niedersachsen.
de. 



Dokument für Niedersächsiches Kultusministerium -  Pressestelle MK · Abo-Nr:  · freigegebene Benutzer: 10
192  |  SVBl  4/2026

Amtlicher Teil

Einstellungsverfahren in den Vorberei-
tungsdienst für die Lehrämter der allge-
meinbildenden Schulen zum ersten Schul-
halbjahr des Schuljahres 2026/2027
Bek. d. MK. vom 19.01.2026 – 35 – 84100

Für das Einstellungsverfahren in den Vorbereitungsdienst 
zum 06.08.2026 wird gemäß § 119 Abs. 4 des Niedersächsi-
schen Beamtengesetzes der dringende Bedarf für folgende 
Fächer festgelegt:

•	 Lehramt an Grundschulen 

1.	 Sport

2.	 Musik

3.	 Kunst

4.	 Werken

5.	 Werte und Normen

Sofern alle Bewerbungen mit einem der vorstehenden Lehr-
befähigungsfächer berücksichtigt wurden, wird das Fach Is-
lamische Religion berücksichtigt.

•	 Lehramt an Haupt- und Realschulen

6.	 Physik

7.	 Technik

8.	 Informatik

9.	 Französisch

10.	Musik

Sofern alle Bewerbungen mit einem der vorstehenden Lehr-
befähigungsfächer berücksichtigt wurden, werden die Fä-
cher Englisch, Politik, Chemie, Werken, Islamische Religion 
sowie Werte und Normen berücksichtigt.

•	 Lehramt an Gymnasien

11.	 Physik

12.	 Informatik

13.	 Kunst

14.	Musik

Sofern alle Bewerbungen mit einem der vorstehenden Lehr-
befähigungsfächer berücksichtigt wurden, werden die Fä-
cher Chemie, Mathematik, Islamische Religion sowie Werte 
und Normen berücksichtigt.

•	 Lehramt für Sonderpädagogik

Beim Lehramt für Sonderpädagogik besteht ein dringender 
Bedarf in allen sonderpädagogischen Fachrichtungen.

Neue Kurse im Programm des  
Niedersächsischen Landesinstituts für 
schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Weiterbildung Niederländisch  
im Sekundarbereich I  
Das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Quali-
tätsentwicklung (NLQ) bietet ab November 2026 eine berufs-
begleitende Weiterbildung Niederländisch für den Sekundar-
bereich I im Blended-Learning-Format an.

Inhalt: Mit der Weiterbildung Niederländisch im Sekundar-
bereich I erwerben Lehrkräfte über einen Zeitraum von zwei 
Schuljahren berufsbegleitend fachwissenschaftliche, fach-
didaktische, fachpraktische und sprachpraktische Kompe-
tenzen, um das Fach Niederländisch gemäß den curricularen 
Vorgaben zu unterrichten.

Nach erfolgreichem Abschluss der Fortbildung und dem Er-
bringen aller vorgesehenen Leistungsnachweise erhalten die 
Teilnehmenden ein Zertifikat des Landes Niedersachsen.

Zielgruppe und Teilnahmebedingungen: Zielgruppe der Wei-
terbildung Niederländisch sind unbefristet im niedersächsi-
schen Schuldienst tätige Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung für 
das Fach Niederländisch im Bereich des Regionalen Landes-
amtes für Schule und Bildung (RLSB) Osnabrück. Es können 
sich Lehrkräfte bewerben, die mindestens zwei Unterrichts-
fächer studiert haben und über einen formalen Nachweis 
(Staatsexamen oder Anerkennungsschreiben) darüber ver-
fügen.

Es stehen insgesamt 25 Plätze zur Verfügung.

Die Verteilung der vorhandenen Plätze erfolgt nach den fol-
genden Kriterien:

1.	 Termingerechte und ordnungsgemäße Bewerbung

2.	� Zugehörigkeit zur Zielgruppe in der Ausschreibung 

3.	� Eine Lehrkraft pro Schule (Festlegung durch die Schullei-
tung – siehe Bewerbungsbogen)

4.	 Vorliegende Schwerbehinderung

5.	 Herstellung der Gleichstellung

6.	 Losverfahren. 

Liegt das Niederländischniveau unter A 1 oder handelt es 
sich um Quereinsteigende mit nur einem anerkannten Un-
terrichtsfach, wird um vorherige Kontaktaufnahme gebe-
ten. Nach einer Einzelfallprüfung kann eine Bewerbung als 
Quereinsteigende gegebenenfalls nachrangig berücksichtigt 
werden. Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft können 
teilnehmen, sofern freie Plätze verfügbar sind.

Es besteht die Verpflichtung an allen Veranstaltungen / Mo-
dulen teilzunehmen. Für die Veranstaltungen werden die 
Teilnehmenden von sämtlichen Dienst- und Unterrichtsver-
pflichtungen freigestellt.

Lehrkräfte, die an der Weiterbildung teilnehmen, müssen im 
Rahmen ihrer Unterrichtsverpflichtung ab August 2027 in 
mindestens einer Lerngruppe im Fach Niederländisch einge-
setzt sein. Ab etwa April 2027 soll den Teilnehmenden die 
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Die Verteilung der vorhandenen Plätze erfolgt nach den fol-
genden Kriterien:

1.	 Termingerechte und ordnungsgemäße Anmeldung

2.	� Die Teilnehmenden unterrichten bereits Werte und Nor-
men oder sie unterrichten an einer Schule, die das Fach 
Werte und Normen zu Beginn des nächsten Schuljahres 
verbindlich einführen wird (Beschluss des Schulvorstan-
des, Beantragung eines weiteren Faches beim zuständi-
gen RLSB).

3.	� Eine Lehrkraft pro Schule (ggf. Festlegung der Rangfolge 
durch die Schulleitung)

4.	 Vorliegende Schwerbehinderung

5.	 Herstellung der Gleichstellung

6.	 Losverfahren.

Lehrkräfte von Schulen in freier Trägerschaft können nur teil-
nehmen, wenn freie Plätze zur Verfügung stehen. 

Es besteht die Verpflichtung an allen Veranstaltungen / Mo-
dulen teilzunehmen. Für die Präsenzveranstaltungen werden 
die Teilnehmenden von sämtlichen Dienst- und Unterrichts-
verpflichtungen freigestellt.

Für Lehrkräfte im niedersächsischen Schuldienst ist die Teil-
nahme an der Weiterbildung kostenfrei. 

Die Anmeldung ist bis zum 05.06.2026 über das Niedersäch-
sische Lerncenter (NLC) möglich.

Veranstaltungsnummer 26.37.20

https://nlc.info/app/edb/event/51435

Termine

Teil I: 09.09.2026 bis 11.09.2026

Teil II: 28.09.2026 bis 30.09.2026

Dauer und Organisation der Maßnahme: Die Weiterbildung 
erstreckt sich in ihrem Gesamtumfang über sechs Tage und 
umfasst vier Module, die jeweils Präsenzveranstaltungen, 
Online-Veranstaltungen und Selbstlernphasen beinhalten. 
Genauere Informationen zum Umfang und zu den Inhalten 
finden Sie in der Konzeption unter https://t1p.de/WB-WuN

 

Die voraussichtlichen Termine und Tagungsorte sind eben-
falls online hinterlegt. 

Weitere Informationen zur Ausschreibung, Konzeption und 
Anmeldung: Nina Klemm, Tel.: 05121 1695-192, E-Mail: nina.
klemm@nlq.niedersachsen.de

Möglichkeit zur Hospitation und zur Durchführung einzelner 
Unterrichtsstunden gegeben werden.

Für Lehrkräfte im niedersächsischen Schuldienst ist die Teil-
nahme an der Weiterbildung kostenfrei. 

Anmeldeschluss: 30.04.2026

Dauer und Organisation der Maßnahme: Die Weiterbildung 
erstreckt sich in ihrem Gesamtumfang über zwei Jahre und 
umfasst acht Module, die jeweils Präsenzveranstaltungen, 
Online-Veranstaltungen und Selbstlernphasen beinhalten. 
Genauere Informationen zum Umfang und zu den Inhalten 
finden Sie in der Konzeption online unter dem Link unten. 

Die voraussichtlichen Termine und Tagungsorte sind eben-
falls online hinterlegt. 

Bewerbung: Die Bewerbung zur Weiterbildung ist mit dem 
Bewerbungsbogen bis zum 30.04.2026 an andrea.rohoff@
nlq.niedersachsen.de zu senden. Unvollständig ausgefüllte 
Bewerbungsbögen werden nicht berücksichtigt. Die Unter-
schrift der Schulleiterin / des Schulleiters auf dem Bewer-
bungsbogen ist unbedingt erforderlich. Der Bewerbungs-
bogen und genauere Informationen zum Verfahren sind hier 
abrufbar: 

https://t1p.de/WB-Niederlaendisch

Weitere Informationen zur Ausschreibung, Konzeption und 
Anmeldung: Andrea Rohoff, Tel.: 05121 1695-279, E-Mail: 
andrea.rohoff@nlq.niedersachsen.de 

Weiterbildung Werte und Normen  
im Primarbereich
Das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Quali-
tätsentwicklung (NLQ) bietet eine Weiterbildung Werte und 
Normen für den Primarbereich im Blended-Learning-Format 
an.

Zielsetzung: Mit der Weiterbildung Werte und Normen im 
Primarbereich erwerben Lehrkräfte über einen Zeitraum von 
sechs Tagen berufsbegleitend fachwissenschaftliche, fach-
didaktische und fachpraktische Kompetenzen, um das Fach 
Werte und Normen im Primarbereich gemäß den curricularen 
Vorgaben zu unterrichten.

Zielgruppe und Teilnahmebedingungen: Zielgruppe der Wei-
terbildung Werte und Normen im Primarbereich sind unbe-
fristet im niedersächsischen Schuldienst tätige Lehrkräfte 
an Grundschulen ohne Lehrbefähigung für das Fach Werte 
und Normen. Es können sich Lehrkräfte bewerben, die min-
destens zwei Unterrichtsfächer studiert haben und über ei-
nen formalen Nachweis (Staatsexamen oder Anerkennungs-
schreiben) darüber verfügen. Es stehen insgesamt 25 Plätze 
zur Verfügung.


